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An das

Abgeordnetenhaus von Berlin
über Senatskanzlei - G Sen -

Vorlage
- zur Kenntnisnahme ~

gemäß Artikel 47 Abs. l der Verfassung von Berlin

(^) über Verordnung über die Festsetzung des Bebauungsplanes X-117
für die Grundstücke Alsenstraße 26, 26 d - 33, Stuttenchstraße 3-4,
Grundbuch von Wannsee Band 77 Blatt 2098 und Srundbuch von Wannsee

Band 74 Blatt 2018 sowie für die Straße 22 und die Straße 643 im
Bezirk Zehlendorf, Ortsteit Wannsee

0

Wir bitten, gemäß Artikel 47 Abs. l der Verfassung von Berlin zur Kenntrn's zu
nehmen, daß der Senator für Bau- und Wohnungswesen die nachstehende Verordnung
erlassen hat:

Verordnung

über die Festsetzung des Bebauungsplanes X-117

für die Gruncistücke Alsenstraße 26, 26 d - 33, Stufcterichstraße 3-4,
Grundbuch von Wannses Band 77 Blatt 2098 und Grundbuch von Wannsee

Band 74 Blatt 2018 sowie für die Straße 22 und die Straße 643 im Bezirk
Zehlendorf, Ortste-i'l Wannsee
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Vom 17. Februar 1983

^

0-J

Auf Grund des § 10 des BLindesbaugesetzes (BBauG) in der Fassung vom
18. August 1976 (BGB1. I S. 2256, 3617/GVB1. S. 2047, 1977 S. 116), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 6. Juli 1979 (BGB1. I S. 949/GVB1. S. 1250), in

Verbindung n1.i't § 5 Abs. l Satz l des Gesetzes zur Ausführung des Bundesbau-
gesetzes (AGBBauG) in der Fassung vom 23. Januar 1979 (GVB1. S. 321), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 30. Novon-iber 1981 (GVB1. S. 1470), wird verordnet:

§ l
Der Bebauungsplan X-117 vom 20. Oktober 1976

mit Deckblatt vom 23. Dezember 1982

für die Grundstücke Alsenstraße 26, 26 d - 33, Stutten'chstraße 3-4,

Grundbuch von Wannsee Band 77 Blatt 2098 und Grundbuch von Wannsee

Band 74 Blatt 2018 sowie für die Straße 22 und die Straße 643 im Bezirk

Zehlendorf, Ortsteil Wannsee

wird festgesetzt,

0
t._»A-

§ 2

Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirksamt Zehlendorf von Berlin,

Abteilung Bauwesen, Vermessungsamt, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungspla-

nes können beim Bezirksamt Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauwesen, Stadtpla-

nungsamt und Bau- und Wohnungsaufsi'chtsamt, während der Di'enststunden kostenfrei

eingesehen v/erden.

§ 3
(l.) Auf die Vorschriften über

l. die Fälligkeit von Entschädigungsansprüchen

(§ 44 c Abs. l Satz l und 2 BSauG), .

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen

(§ 44 c Abs. 2 BßauG)

wird hingewiesen.
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(2) Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschn'ften beim Zustandekommen

dieser Verordnung ist nach § 155 a Abs. l des Bundesbaugesetzes unbeachtlich,
wenn s-ie nicht schnftl-sch innerhalb eines Jahres seit der Verkündung dieser

Verordnung gegenüber dem für das Bauwesen zuständigen Mitglied des Senats

geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll,

ist darzulegen. Dies gilt nach § 155 a Abs. 3 des Bundesbaugesetzes nicht, wenn

die für die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschn'ften verletzt worden

sind.

0

§ 4
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und Verord-

nungsbtatt für Berlin in Kraft.

0'^

A. Begründung:

I. Veranlassung des Planes und Erforderl ichkei't

Die am Pohlesee gelegenen Baugrundstücke und die hier befindlicher) Gebäude

werden seit langem für den privaten V/assersport genutzt. Viele dieser

Gebäude - Bootsschuppen und Nebengebäude - sind nur provisorischer Art.

Die Bootsschuppen und die bis zu 100 m langen Bootsstege werden über-

wiegend gewerblich genutzt, wobei die Kapazität der Anlege- und

Lagerplätze erschöpft ist. Bei der immer stärker erkennbaren Nachfrage

nach Einn'chtungen dieser Art im gesamten Berliner Gev/ässerbereich ist

auch hier mit einer Kapazitätsstei'gsrung durch Meugliederung und Neubau
von Bootsstande'innchtungen zu rechnen. Dies hätte im't Sicherheit zur

Folge, daß Grundstückseigentümer und Bootsstandversmeter im Verfolg

privater Interessen dem planenschen Ziel, eine geregelte und umwelt-

freundlfche Nutzung im Sinne der Bebauungsplanaijsv/ei'siing zu erreichen,

entgegenwirken würden. Hinzu kommt, daß das Angebot an Stellplätzen für
Kraftfahrzeuge nach Lage und Umfang nicht den heute geltenden Vorschriften

gerecht v/ird; woraus sich erhebliche Störungen für die nicht am

Wassersport beteFn'gten Anwohner und für die übrigen Verkehrstei'l nehnier

ergeben.

- 4 -
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Der Bebauungsplan X-117 bildet die Rechtsgrundlage für eine geordnete

städtebauliche Entwicklung und für eine ausreichende Erschließung eines

Teiles der sehr ungünstig geschnittenen Grundstücke zwischen der AIsen-

Straße und dem Pohlesee; er wurde aufgestellt, um die bauliche Nutzung der

teils für den Wassersport und teils für Wohnzwecke genutzten Grundstücke

städtebaulich neu zu ordnen.

Die Straße 643, deren Notv/endi'gkei't sich aus den ungünstigen

Grundstücksschm'tten und der daraus resultierenden ungenügenden Grund-

stückserschließung ergibt, schafft die Voraussetzungen für städtGbauli'ch

erwünschte Bodenordnungsmaßnahmen, die pn'mär der Ei gem m ti ati" ve von

Eigentümern und Pächtern vorbehalten bleiben soll.

Nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt ergeben sich durch Festsetzung

des Bebauungsplanes nicht; die Neuordnung hilft im Gegenteil, die

Überlastung der empfindlichen Uferbereiche der Berliner Gewässer in diesem

Bereich abzubauen und den Bereich selbst umweltfreundlicher' zu gestalten.

Durch die angestr-ebte Trennung der unterschiedlichen baLili'chen Nutzungen

wird die Belastung des bereits vorhandenen Wohngebietes an der AlsenstraOe

durch das Wassersportgebiet gemildert.

n
•^.<'

Auf die Einbeziehung der südv/estlichen am Pohlesee anliegenden Tei'lflache

des Grundstücks Atsenstraße 27 In das Sondergebiet mit der Zweckbestimmung
- Wassersport - wie es der Flächennutzungsplan bereits vorsieht, konnte

nicht verzichtet werden, weil das öffentliche Interesse an einer

ausreichenden Bereitstellung von Hassersportgebi'eten hier gegenüber dem

privaten Interesse an einer Ausweitung des allgemeinen VJohngebietes in

bevorzugter Lage überwiegt. Die Festsetzung gewährleistet eine dem Woh'i
der Allgemeinheit entsprechende sozial gerechte Bodennutzung und sichert im

Verbund mit den übrigen Ausv/eisungen eine menschenwürdige Umwelt.

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes v/urden vorrang-ig die natürlichen

Gegebenheiten, die Landschaft als Erholungsraum sowie die Belange von

Sport, Freizeit und Erholung berücksichtigt. Andererseits wurde auch dem

privaten Interesse an Wohnbauflächen und den Uohnbedürfm'ssen durch die

Ausweisung von Wohngebieten und die Aufnahme einer Regelung über die
ausnahmsweise Zulässigkeit von Wohngebäuden innerhalb .des Wasserspor'tge-

bietes weitestgehend Rechnung getragen.

W'
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In der vorbereitenden Bautei'tplanimg - Ftächennutzungsplan von Berlin
vom 30. Juli 1955 (ABI. 1970 S. 703), zuletzt geändert durch den 21. Än-
derungsplan vom 25. März 1981 (ABI. 1982 S. 1613) ist das Gelände als
allgemeines Wohngebiet. (WA) mit der zulässigen Gesc'noßflächenzahl 0,4
und als Sondergebiet (Wassersport) mit der zulässigen Baumassenzahl 1,0
dargestellt.

Der Baunutzungsplan in der Fassung vom 28. Dezember 1950 (A31. 1961
S. 742) weist da.s Gelände als angemei'nes Wohngebiet, überwiegend der
Baustufe 11/2 aus. Eine kleine Teilflache im südöstlichen Bereich gehört
zur Baustufe II/l.

II. Verfahren

Eine Beteiligung der Bürger nach § 2 a Abs. l des Bundesbaugesetzes in der
Fassung vom 18. August 1976 war nach Artikel 3 § l Abs. 2 des Gesetzes zur
Änderung des Bundesbaugesetzes vom 18. August 1976 (BGB1. I S. 2221, 3617/
GVB1. S. 1830, 1977 S. 116) nicht erforderlich.

0

Der Bebauungsplan ist gemäß § 2 Abs. 5 des Bundesbaugesetzes vom
23. Jum 1960 den Behörden und Stellen, die Träger öffentlicher Belange
sind, vorgelegt worden. Änderungswünsche v/urden berücksichtigt.

Am 20. Februar 1975 wurde mit Zustimmung des Senators für Bau- und Moh-
nungswesen der Geltungsbereich um d-Ie Grundstücke Grüner l^'eg l und 5/13
eingeschränkt. Diese Grundstücke wurden in den neu aufzustellenden
Bebauungsplan X-134 einbezogen, um hier einen zusammenhängenden Baubtock
behandeln zu können.

Die Bezirksverordnetenversainmlung des Bezirksamtes Zehlendorf hat dem
Bebauungsplan am 7. Dezember 1977 zugestimmt.

Gemäß § 2 Abs. 6 des Bundesbaugesetzes vom 23. Jum 1960 hat der
Bebauungsplan in der Zeit vom 16. Januar bis 17. Februar 1978 öffentlich
ausgelegen. Die Auslegung v^urde fnstgerecht am 6. Januar 1978 (ABI. S.
14) bekannt gemacht.

-. 6 -
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Bedenken und Anregungen zum Bebauungsplan wurden vorgebracht:

^

l. Von Herrn Rec'ntsanwal t und Notar Dietr'ich Sail's für die Testament-

Vollstrecker des Nachlasses Sebauer, Grundstück Alsenstraße 27 gegen

a) die Festsetzung des Sondergebietes (SO) - Wassersportgebiet - für

eine Tei'1 flache des Grundstücks Alsenstraße 27,

b) die Festsetzung einer Bebauungsti'efe von 20 m im Bereich der Straße

643 sowie

c) die Festsetzung einer m'cht überbaubaren Grundstücksfläche in

Verlängerung der Straße 22 zwischen Pohleseeufer und Straße 643.

0
2. Von Herrn Konrad Füchsel, Hohenzollemstraße 27, 1000 Berlin 39, gegen

die ZulässigkeH von Reihenhäusern im Geltungsbereich des Bebauungspla-

nes mit der Anregung, im Bebauungsplan festzusetzen, daß die in

landschaftlich hervorragender Lage befindlichen Grundstücke nur mit

Ein- und Zwei'farm'1 ienhäiisem bebaut werden dürfen, um die für Berlin

so gefragten Führungskräfte zufriedenstellend unterbringen zu können;

gegen die Zulässigkeit von Gaststätten und die Verdichtung des

Bootsbestandes.

0
>«..»••

3. Vom Ingenieurbüro Ruths, Kurfürstenstraße 84, 1000 Berlin 30, Kaufin-

teressent für das Grundstück AIsenstraße 27, gegen die Festsetzung

einer Teil fläche dieses Grundstücks als Sondergebiet - Wassersportge-

biet -.

4. Von Herrn Dr. Werner Hinzmann, Eigentümer des Grundstücks Alsenstraße

29 und von Herrn Rechtsanwalt und Notar Kurt W. R. Meissner und

Herrn Rechtsanwalt Rolf-J. Kretschmar für den Eigentümer des

Grundstücks; die Bedenken richten sich gegen die Festsetzung und

geplante riers'fce'itung der Straße 643 und die dai-m't verbundene

Inans-pruchnahsne einer 175 m2 großen Teil fläche des Grundsl-ucks, weil
diese Festsetzung rechtsfehlerfrei sei, da die Str-aße weder zur

Erschließung der wasserseits gelegenen Grundstück erforderlich noch

durch ein anderes öffentliches Interesse geboten sei.

t.'
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Zu l. a) und 3. :

Den zu l. a) und 3. vorgebrac'nten Bedenken kann nach Abv/ägung der öffent-

lichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander nicht gefolgt

werden.

0

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes decken sich mit den städtebaulichen

Zielen des Flächennutzungsplanes. Bei dem bestehenden Bedarf an Einn'ch-

tungen für den Wassersport und der begrenzten Zahl der- für diese Sportart

verfügbaren Grundstücke konnten die nach der vorbereitenden Bauleitplanung

als Sondergebiet. - Wassersportgebi'et - dargestellten Flächen einschließlich

der Teil fläche des Grundstückes Alsenstraße 27 im öffentlichen Interesse

nicht eingeschränkt werden. Insbesondere besteht ein starker Bedarf an

Flächen für den yassersport auch für den, der nur eine geringe Zahl von

Liegeplätzen für Soote und Stegantagen benötigt, so daß unabhängig davon,

ob die in Rede stehende Fläche des Sondergebietes künftig pn'vat-

wirtschaftlichen oder öffentlichen Zwecken dienen kann oder soll, diese

Fläche wirtschaftlich für den Wassersport voll ausnutzbar ist und dringend

benötigt wird.

Ersatzflachen an anderer Stelle stehen nicht zur Verfügung,

c)

Für die Festsetzung des Sondergebietes auf diesen Grundstücken spncht auch

die iinam'ttelbare Nachbarschaft zu vorhandenen Einn'chtungen dieser Art mit

entsprechenden Stegen, Anlegestellen und Gebäuden. Das Interesse der

Grundstückserben und auch Bauwilti'ger an der Beibehaltung der Wohnnutzung

für das gesamte Grundstück Alssnstraße 27 mußte daher - auch

bcziehiingswetse trotz der besonderen Lagegunst des Grundstücks und seiner

Eignung für den gehobenen liohRungsbau ~ unberücksichtigt blei'oen. Dies ist

durchaus vertretbar, weil der überwiegende Teil des Grundstücks unverän-

dert einem allgemeinen Wohngebiet zugeordnet bleibt und seine besondere

Qualität zunn'ndest •i,"n südlici'ien Bereich nicht durch seine Lage aT! Wasser,

sondern vor allein durch den vorhandenen Baumbestand bestimmt ist. Hinzu

kommt, daß gemäß Planerganzungsbestimmung 2 im Sondergebi'et Wohngebäude

noch ausnahmsv/ei'se zugelassen werden können.

-^
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Zu l. b) und 2.:
J'^'

Den Bedenken konnte nicht gefolgt werden.

0

Die Festsetzung einer Bebauungstiefe für das Wohngebiet ist zur Sicherung

einer geordneten Bebauung der Grundstücke tiotwendi'g und berücksichtigt den

vorhandenen städtebaulichen Charakter dieses überwiegend mit freistehenden

Einzelhäusern bebauten Gebietes (offene Bauv/eise). Bei" Verzicht auf diese

Regelung wrde ein städtebaulich nicht zu vertretendes Sonderrecht nur für

die Grundstücke an der Straße 643 geschaffen werden. Im übn'gen ist gemäß

Ptanerganziingsbestimmung eine L'bersc'nreitung der Bebauungstiefe im Ausnah-

mewege bis zu den rückwärtigen Grundstücks- beziehungsweise Baugrenzen

zulässig, wenn städtebauliche Bedenken und Gründe der Sicherheit und

Gesundheit nicht entgegenstehen. Es ist mithin durch die Festsetzung des

Bebauungsplanes sichergestellt, daß unzumutbare Här-ten vermieden werden

können.

ü̂

Eine Notwendigkeit, Innerhalb der offenen Bauweise im angemeinen Wohnge-

biet Reihenhäuser auszuschließen und nur Einzel- und Doppelhäuser zuzu-

lassen, um die Grundstücke nur einem Personenkrei's mit gehobenen

Wohnansprüchen zuzuführen, besteht m'cht. Eine solche Einschränkung wäre

auch nicht sinnvoll; es kann nicht Ziel des Bebauungsplanes sein, wemger-

Bemittelten ein Wohnen in attraktiver Lage von vornherein zu verwehren.

An eine Erhöhung der Anzahl der Liegeplätze ist mcht gedacht, vielmehr

soll die vorhandene Uassersportnutzung durch neue Liege- und Lagerungsan-

lagen geordnet werden.

In Bezug auf Gaststätten tntt gegenüber den bisher geltenden Recht keine

Änderung ein. Nach wirtschaftlichen Überlegungen ist kaum mit der

Einrichtung einer weiteren Gaststätte zu rechnen. Hinzu kommt, daß unzurnut-

bare Störungen und Belästigungen von Ihnen nicht ausgehen dürfen.

Zu l. c)

Die Bedenken betrafen die Festsetzung eines nicht überbaubaren Streifens In

Verlängerung der Straße 22 zwischen Pohtesee und Straße 543; sie sind durch

Deckblatt berücksichtigt worden.

- 9 -
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Der Verzicht auf die Freihattung dieses Grundstückstrei'fens 'Führt im

Hinblick auf den vorhandenen Baumbestand zu einer besseren Nutzungs-

möglichkei't des Grundstüc'xs und zu einer besseren Ausgangsposition zum

Schutz erhaltenswerten Baumbestandes. Die Einsprechenden, d-ie Eigentümer

der angrenzenden Grundstücke und die betroffenen Träger der öffentlichen

Belange wurden in Anwendung des § 2 a Abs. 7 des Bundesbaugesetzes in der

Fassung vom 18. August 1976 von der Deckblattänderung sehnftlich

untemchtet. Bedenken und Anregungen gegen das Deckblatt wurden im Rahmen

dieser Bete'ili'gung nicht vorgebracht.

0

0

Zu 4.:

Diesen Bedenken kann nicht gefolgt werden.

Der Gesetzgeber fordert unter anderem von Bauleitplänen, daß sie eine

geordnete städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Angemei'nheit

entsprechende sozial gerechte Bodennutzung gewährleisten. Dazu gehört auch

eine ordnungsgemäBe, der vorhandenen und der geplanten Nutzung angemessene

Erschließung der Grundstücke.

Die Abwägung aller Belange, das heißt auch der der Betroffenen führte zur

Beibehaltung der geplanten inneren Erschließungsstraße. Auf die Ausführung

unter I. Veranlassung und Erforderlichkei't wird in diesem Zusafnnenl-iang

verwiesen.

Durch Trennung des Baublocks in all gemeines Wohngebiet und Sondergsbi'et

- Wassersport - soll der Bereich an der Atsenstraße wieder eine höhere

Wohnquatität erhalten. Voraussetzung 1st dafür jedoch eine Erschließung des

Wassersportbereichs durch eine neue öFfent'liche Straße, die gleichzeitig

auch zusä'tzlichen Parkraum für Personenkraftwagen der Wassersportlei"

schafft.

Mit der Straße 643 soll im Planbereich der größte Teil des Wassersportge-

bietes erschlossen v>'erden, uff, das zur Zeit noch praktizierte Durchfahren

der vorhandenen Wohngrutidstücke mH seinen negativen Auswirkungen für das

Wohnen künftig weitestgehend zu vermeiden. Außerdem ist '•lie Zugängl ichkert

über fremde Grundstücke auch bei grundbuchticher Sicherung keine

ausreichende Erschließung, weit sie jederzeit d«rch private Vereinbarung
- 10 "



- 10 -

^^- ^. 2ß.S^S "?^
geändert werden und dann zu einer Erschließungssituation führen kann, die

in ihren Ausvi'irkungen m'c'nt. abset.^)ar 1st. Es ist deshalb erforderlich

die Straße 643 bis an das Srundstück A'isenstraße 30 heranzuführen, um auch

das zum Sondergebiet gehörende HinterTand dieses Grundstückes zu

erschließen. Eine kürzere Straße würde den Eigentümer dieses Grundstücks

erheblich benachteiligen.

0

Weil die VJassersportgrundstücke relativ groß sind, ist nach Festsetzung des

Bebauungsplanes damit zu rechnen, daß auch diese Grundstücke einer

planmäßigen Bebauung zugeführt werden, die eine öffentliche Verkehrsanlage

unbedingt.erforderlich macht. Ziel des Bebauungsplanes Ist es somit, eine

geordnete städtebauliche Entwicklung einzuleiten und bodenrec'ntl i'che

Mißstände zu beseitigen. Dazu gehören insbesondere die schmalen zum Wasser

führenden Getändestreifen A1senstra8e 31 - 32 mit einer befristeten

überalterten Bebauung. Der Bebauungsplan schafft die Voraussetzung für eine

Neuordnung der Grundstücke; diese würde bei einer kürzeren Straße wieder zu

übergroßen oder schlecht geschnittenen Grundstücken führen, womit das Ziel

der städtebaulichen Neuordnung verfehlt würde.

n

Die Erschließung ist im Hinblick auf die künftige Entwicklung des

Wassersportgebietes erforderlich. Die vorhandene Bebauung, die zum Teil nur

befristet genehmigt i'njrde und auch zum Teil überaltert ist, wird zu gege-

bener Zeit im Rahmen einer städtebaulichen Neuordnung unter Beseitigung

bodGnrechtticher Mißstände durch Neubauten ersetzt werden müssen. Dieses

Planungszi'el setzt eine hinreichende Berücksichtigung des Verkehrsaufkom-

mens des Wassersportgebietes voraus. Die gewählte Straßent-rasse

berücksichtigt diese Bedürfnisse und nimmt auf erhattenswerten Baumbestand

und erhaltenswerte Gebäude Rücksicht. Die Straße ist keineswegs

überdimensiomert. Der Nachteil, der- sich aus der Straßenplsnung für den

Eigentümer des Grundstücks A1senstra8e 29 ergibt, wiegt- die yortei'te, die

sich für die Eigentümer der Grundstücke Alsenstraße 30, 27 und ?.8 ergeben;

nicht auf, zumal von der Straßenplanung nur ein etwa 7 bis 10 m breiter

langgestreckter GrundstLicksteil betroffen wird, der unter Berücksichtiguiig
der Abstandsvorschn'ften der-BauO Bin ohnehin mcht selbständig bebaubar

ist und daher aus städtebaulicher Sicht zu gegebener Zeit ohnehin einein der

Nachbargrundstücke zugeschlagen v/erden sollte. Die derzeitige Mutzung der

von der Straße nicht erfaßten Grunds tücksteilflöc'nen unterliegt - soweit

Baugenehnngungen nicht nur befristet ert-ent sind - dem Bestandsschutz. Die

-- il -
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imt dem Straßenausbau verbundene Teilung des Grundstücks und die sich
daraus ergebende Bee'inträcht'igung der derzeitigen Wassersportnutzung muß
zum Wohl der Allgemeinheit 1n Kauf genommen werden.

III. Inhalt des Planes

Der Bebauungsplan v/ur'de gemäß § 8 Abs. 2 des Bundesbaugesetzes aus dem
Flächennutzungsplan entwickelt. Er setzt im einzelnen unter anderem
folgendes fest: .

0
l. für einen etwa 50 m bis 90 m tiefen Streifen der Grundstücke an der

Alsenstraße zwischen Stuttenchstraße und Straße 22 sowie für die

Grundstücke bzw. deren Teil flachen westlich der Straße 22 und deren

Verlängerung zwischen Alsenstraße und Pohtesee entlang der rlickwärtigen
Grenze der Grundstücke an der Hohenzollemstraße bei flächenrnäßiger
Ausweisung und offener Bauv/eise allgeineines '.i'ohn gebiet (WA), die über-
baubaren Grundstücksflachen für eine bauliche Nutzung mit zwei zulässi-
gen Voll geschossen im Rahmen der Grundflächenzahl (GRZ) 0,3 und der
Geschoßflächenzahl (GFZ) 0,4;

0

2. für die übrigen rückwärtig von den als allgemeines Wohngebiet festge-
setzten Grundstücksflächen südlich der A'tsenstraße zwischen

Stuttenchstraße und der Verlängerung der Straße 22 gelegenen
Grundstücksflachen bei flächenmäßiger Ausweisung und offener Bauweise
Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung - VJassersportge'oiet - , die
überbaubaran Grundstücksflächen für eine bauliche Nutzung im't einem
zulässigen Vollgeschoß im Rahmen der Grundrlächenzahl 0,3 und der
Baumassenzahl 1,0;

3. Straßenverke'nrsfläche für die Straße 22 und die im rechten Winkel dazL'

verlaufende, z. T. das all gemeine Uohnge'oi'et vom Sondergebiet trennende
Straße 643, die unter Beachtung erhaltenswerten Baumbestands und
erhaltenswerter Gebäude die notwendige Erschließung sichert, unter
möglichst geringer Inanspruci'inahme von Baulandftächen geplant wurde und
in einem Wendeplatz endet sowie für Teil flächen der Alsenstraße.

In den Planergänzungsbestimniungen wurden im wesentlichen folgende Rege-
1 ungen getroffen:
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a) Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Mr. 4 bis 6

der Baunutzungsverordnung in der Fassung vom 15. September 1977 nicht

Bestandteil des Bebauungsplanes. Die im allgemeinen Wohngebiet

ausnahmsweise zulässigen Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Ställe für

Klei'nti'erhaltung als Zubehör zu Kleinsiedlungen und wirtschaftlichen

?<iebenerwerbsstenen v/urden ausgeschlossen, da dieses Gebiet in bevoy-

zugter Uohnanlage überwiegend dem Wohnen dienen soll und die vorgenann-

ten Einrichtungen im übrigen mit den vorhandenen Nutzungen mcht
vereinbar wären.

0

b) Das Sondergebiet dient vorv/iegend der Unterbnngung von Einrichtungen

des Wassersports. Zulässig sindWassersportheime, bauliche Anlagen zur

Lagerung von Sportbooten und ähnliche Einnchtungen. Ausnahmsweise kön-

nen Gaststätten und kleine Werkstätten für die Reparatur der auf den

Grundstücken lagernden Boote sowie Wohngebäude zugelassen werden.

Von den Anlagen I(TI Sondergebi'et dürfen keine Belästigungen oder

Störungen ausgehen, die für die Umgebung unzumutbar sind.

0

c) Im Sondergebiet können im Einzel fall Ausnahmen von der Zahl der

Vollgeschosse zugelassen werden, wenn die ßaumassenzahl m'c'nt
überschritten wird.

d) Das Sondergebiet ist hinter den Baugrenzen in voller Tiefe überbaubar.

e) Die Bebauungstiefe beträgt i'in all gemeinen Wohngebiet 20 m, gerechnet von

der straßenseiti'gen Baugrenze an. Eine Überschreitung kann bis zu den

rückwärtigen GrundstücksQrenzen bzw. Baugrenzen zugelassen werden, vve'-in

städtebauliche Bedenken und Gründe der Sicherheit oder Gesundheit mcht

entgegenstehen.

f) Die nicht überbaubaren Flächen der Baugrundstücke mit Bindungen für

Bepf'ianzungen am Ufer des Pohtesees sind in der Weise mH Bäumen und

Sträuchern zu bepflanzen, daß der Eindruck eines ununterbrochenen

U-fergrüns entsteht.

*
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Der Bebauungsplan setzt unter der Aufhebung der förmlich festgestellten

Straßen- und Baufluchtlinien, die für die städtebauliche Neuordnung erfor-

derli'chen Straßenbegrenzungsl i'nien und Baugrenzen fest. Die straßenseitigen

Baugrenzen verlaufen an der Atsenstre.ße und der Straße 22 in einem Abstand

von 6,0 m von der Straßenbegrenziingslime und an der Straße 643 in einem

Abstand von 5,0 m von der Straßenbegrenzungslime.

0

B. Rechtsgrundlage:

Bundcsbaugesetz (BBauG) in der Fassung vom 18. August 1976 (BGB1. I S. 2256,

3617/GVB1. S. 2047, 1977 S. 116), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juli

1979 (BGB1. I S. 949/GVB1. S. 1250), in Verbindung mit der Verordnung über

die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverorclnung - BauNVO - ) in
der Fassung vom 15„ September 1977 (BGB1. I S. 1763/GV31. S. 2083); Gesetz

zur Ausführung des Bundesbaugesetzes (AGBBauG) in der Fassung vom 23. Januar

1979 (GVB1. S. 321), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 1981
(GVB1. S. 1470).

0

C. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung:

a) Auswirkung auf Einnahmen und Ausgaben:

Nach Angaben des Bezirksamtes entstehen folgende Kosten:

l. Grunderwerb etwa 530 000,— DM

2. Straßenbau etwa 455 000,— DM

3. LeHungsverlegungen etwa 750 000,— DM

Die Mittel v/erden zu gegebener Zeit in die entsprechenden Fachhaushalte

eingestellt.

Für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen sind im Entwurf der Investi-

tionsplanung 1982 bis 1986 bei Kap. 4202, Tit. 736 08 (Zehtendor-f) die

entsprechenden Bauausgaben 'für 1984 vorgesehen.

Der Erschließungsaufwand für' die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes

gelegenen Straßen - Straße 22 und Straße 643 - ist im Nahmen der

Vcrschnften des Bundesbaugesetzes und des Ersehtießungsbeitragsgesctzes

bei'tragsfähig.

-••a.sp
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b) Personalwirtschaftliche Ausv/irkungen:
Keine.

D. Auswirkungen auf die Umwelt:

Siehe Ausführung zu A. Begründung:

I. Veranlassung des Planes und Erforderlichkeit

III. Inhalt des Planes.
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Berlin, den S.S,^.^cf63

MA.f.^:^
Reg. Bürgetfiieister

Der Senat von Berlin

Senator für Bau- und Wohnungswesen


